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An das 

ABTEILUNGSMAIL ●  V@BKA.GV.AT
BEARBEITER ●  HERR MAG DR CLEMENS MAYR

PERS. E-MAIL ●  CLEMENS.MAYR@BKA.GV.AT

TELEFON ●  01/53115/2845

IHR ZEICHEN ●  BMF-430000/0093- I I I /1 /2011

Bundesministerium für 
Finanzen 

Mit E-Mail: e-recht@bmf.gv.at 
Antwort  bi t te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zahlungsbilanzstabilisierungs-
gesetz geändert wird; 
Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst teilt mit, dass der übermittelte Gesetzes-

entwurf keinen Anlass zu Bemerkungen gibt. 

Angeregt wird allerdings, bei der Formulierung der Erläuterungen zu § 2a Abs. 1 und 

2 darauf zu achten, dass es sich um einen Entwurf und nicht um eine bereits 

erlassene Rechtsvorschrift handelt (zu Abs. 1 etwa in die Richtung: „… soll … 

Erhöhung … vorgenommen werden“; vgl. dazu Pkt. 92 des – für die Gestaltung von 

Erläuterungen weiterhin maßgeblichen – Teils IV der Legistischen Richtlinien 19791, 

abrufbar unter der Internet-Adresse http://www.bundeskanzleramt.at/legistik). 

Die Übereinstimmung des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes mit dem Recht 

der Europäischen Union ist vornehmlich vom do. Bundesministerium zu beurteilen. 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

2. August 2011 
Für den Bundeskanzler: 

i.V. ACHLEITNER 

Elektronisch gefertigt

                                            
1 http://www.bka.gv.at/2004/4/15/richtlinien1979.doc 
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